
Geschäftsbedingungen für Verkauf, Einbau und Instandsetzung

1. Allgemeines

1.1        Diese Verkaufsbedingungen sind Bestandteil der Verträge über Einbau- und Instand-

setzungsarbeiten sowie Warenlieferungen auch in künftigen Geschäftsverbindungen und

gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung (Instandsetzung) für die Dauer

der ges amte n Ges chäftsv erbindu ng als an erkan nt.

1.2        Abweichende Individualvereinbarungen müssen schriftlich bestätigt werden. Sie gehen den

Bedingungen vor. Gegenbestätigungen des Käufers/ Auftraggebers/ Bestellers unter Hinweis 

auf seine Bedingungen wird widersprochen.

1.3 Die Regelungen dieser Bedingungen für Kaufleute gelten auch für juristische Personen des

öffentlichen Rechts und öffentlich - rechtlichen Sondervermögens.

1.4 Es gelten die am Tag der Lieferung bzw. A nnahm e gült igen P reislis ten. S ie liege n ebe nso  wie

die allgemeinen Geschäftsbedingungen in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.

1.5 Warenrückgaben bedü rfen  - auß er im  Gew ährle istungsfall -der ausdrücklichen schriftlichen

Zustimmung. Dem Kunden können Bearbeitungskosten berechnet werden.

1.6 Unsere Verkaufsangebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

1.7 unter einem “Verbraucher” im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist  gem. § 13 BGB

jede natürliche Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden

kann.

1.8 Ein “Unternehmer” ist gem. $ 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder e ine

rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung

ihrer gew erblichen  oder se lbständig en beru flichen T ätigkeit ha ndelt.

2. Kostenvoranschlag, Preisangaben

2.1 Verbindliche Preisvereinbarungen für Einbau - und Reparaturarbeiten setzen einen schriftlichen

Kostenvoranschlag voraus , in dem Arbeits - und Ersatzteilpreise sowie die gesetzliche

Mehrwertsteuer aufgeführt sind. Eine Bindung des Autragnehmers daran besteht für drei

Wochen  nach Abgabe.  Die Kosten des Voranschlags können dem Kunden auch bei

Nichterteilung des Auftrags belastet werden.

2.2 Bei Vertr ägen übe r W aren lieferungen m it Nich tkau fleuten sind wir vier Monate an die mit dem

Kunden schriftlich vereinbarten Preise ab Vertr agsabschluß ge bunden . Ist vo rges ehen das  die

Lieferung vier Monate nach Vertragsabschluß noch n icht abge schlos sen ist,  wird, bei Änderung

der dam als maßgeblichen Verhältnisse, die jeweils gült ige Preisl iste anwendbar;  bei

Preiserhöhungen nur dann, wenn sie im Verhältnis zu den Veränderungen angemessen sind.

2.3 Die in unserer Auftragsbestätigung bzw. In unserer Rechnung genannten Preise gelten nur für

den konkreten Auftrag, nicht für etwaige Nachbestellungen, Auftragserweiterungen o.ä.

2.4 Versandkosten, Kosten besonderer Verpackung und sonstige zusätzliche Aufwendungen

werden  geson dert bere chnet.

3. Lieferfristen und Versand

3.1 Alle Sendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers/ Auftraggebers.

3.2 Vereinbarungen über Liefertermine und - fristen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart

wurden. Lieferfristen für Warenverkäufe gelten nur annähernd.

3.3 Höhere Gewalt und sonstiges unverschu ldetes Unve rmö gen be rechtigt un s, auße r zum R ücktritt



vom Vertrag, zur Verlängerung der Lieferfrist der Ziff. 3.4.

3.4 Eine vereinbarte Lieferzeit verlängert sich angemessen, falls unvorhergesehene Ereignisse

auß erha lb unseres Einflußbereiches unmögl ich machen (z.B.  Stre ik , höhe re G ewa lt,

Verzögerung bei Unterlieferanten usw.) . Haben wir die Verzögerung zu vertreten, kann der

Kunde Rechte hieraus erst geltend machen, wen n er u ns na ch Ü bers chre itung  der L iefer zeit

eine nac hfrist von v ier W ochen  gesetzt ha t und diese  abgelau fen ist.

3.5 Alle Sendungen erfolgen auf Rechnung des Käufers/ Auftraggebers , dies gilt auch bei

Direktversand durch den Herstellerbetrieb.

3.6 W ir sind zu Te illieferungen  und T eilleistungen  berech tigt.

4. Fertigstellung

4.1 Ein verbindlicher Fertigstellungstermin bei Einbau - und Instandsetzungsarbeiten muss schriftlich

vereinbart werden . Tritt durch die Erweiterung des Arbeitsumfangs eine Verzögerung ein, nennt

der Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen Termin.

4.2 Überschreitet der Auftragnehmer schuldhaft den Termin um mehr als 24 Stunden, trägt er nach

seiner W ahl 80 % der tatsächlichen Kosten für ein gleichwertiges M ietauto oder er stellt ein

Ersatzfahrzeug, bis er dem Kunden die Fertigstellung mitteilt. Weitergehende Verzugsschäden

sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

4.3 Ziffer 3. Und Ziffer 4. gelten entsprechend. Die Fristverlängerung beträgt zwei Wochen.

5. Abnahme

5.1 Die Übergabe des Auftragsgegenstandes bei Einbauten und Reparaturen erfolgt im Betrieb des

Auftragnehmers.

5.2 Holt  der Kunde nicht innerhalb einer Woche nach Mitteilung der Fertigstellung - bei Reparaturen,

die an einem Arbeitstag ausgeführt werden, innerhalb von 2 Tagen - ab, kann der Gegenstand

anderweitig auf Kosten und Gefahr des Kunden aufbewahrt werden.

5.3 Kommt der Käufer seiner Abnahmepflicht nicht nach, können wir nach Setzung einer Nachfrist

von 14 Tagen vom Vertrag zurück treten und  Schad ensers atz verlang en. Der  Schad ensers atz

beträgt pauschal 10 % des eingegangene n Auftragswertes, sofern  nicht der K äufer na chweis t,

dass ein Schaden nicht entstanden ist oder  wesentlic h nied riger  als die  Pauschale. D ie

geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzes ist nicht ausgeschlossen.

6. Mängelrügen

6.1 Der Kunde hat nach Erhalt die Ware unverzüglich zu überprüfen. Mängelrügen müssen

sch rift l ic h  i n n e r h a lb  von  3  Tagen  nach  empfang  der  Ware  bzw.  Abho lung  des

Auftragsgegenstandes erhoben werden. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach deren

Entdeckung uns gegenüber s chriftlich zu rügen. Ist der Auftraggeber eine juristische Person des

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich - rechtliches Sonderverm ögen oder ein Kaufmann, bei

dem der Auftragsgegenstand zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört,  gilt dies wegen jedes

erkennbaren Mangels und jeder Beanstandung wegen unvollständiger oder falscher Lieferung.

Ansonsten ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

6.2 Auch zunäch st nicht erk annte M ängel sin d unverzü glich nac h Zuk enntnisn ahm e schriftlich  zu

rügen.

6.3 Rücksendungen bedürfen unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung.

7. Gewährleistung

7.1 Unsere  Angaben über unsere Produ kte erfolgen nach bestem Wissen, stellen aber keine



Garantie einer bestimmten Beschaffenheit/ Eigenschaft dar.  Eine Bezugnahme auf technische

Normen stellt keine Zusicherung dar. Formänderungen, Abweichungen im Farbton und

ähnliches seitens d es He rstellers b leiben  wäh rend  der L iefer zeit vo rbeh alten , sofe rn die

Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung unserer Inte ressen für den Käufe r/

Auftraggeber zumutbar sind. Sofern wir oder der Hersteller zur Bezeichnung des Auftrages oder

der bestellten Ware Numm ern gebrauchen, können hieraus keine R ech te im  Hinb lick a uf die

Konkretisierung der gekauten Ware hergeleitet werden.

7.2 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 1 Jahr, wenn es sich

bei dem Käufer/ Auftraggeber nicht um einen Verbraucher handelt. Ansonsten gilt die

gesetzliche Verjährungsfrist von 2 Jahren. Bei gebrauchten Waren beträ gt die  Verjährungsfrist

1 Jahr, wenn es sich bei dem Käufer/ Auftraggeber um einen Verbraucher handelt. Wenn es

sich bei dem Käufer/ Auftraggeber nicht um einen Verbraucher handelt, erfolgt der Verkauf von

gebrauchten Sachen unter Ausschluß jeglicher Sachmängelhaftung. Die Gewährleistung endet

spätestens nach einer Fahrleistung von 10.000 km oder 600 Betriebsstunden seit Abnahme von

A g g r e g a t e n u n d  S p e z i a l f a h r z e u g e n  m i t  N e b e n a n t r ie b .  D a s  G l e i c h e  g il t  b ei

Austauscherzeugnissen in Kraftfahrzeugen. Der Gewährleistungsausschluß bei dem Verkauf

von geb rauchte n Sach en bleibt hier von unb erührt.

7.3 Bei berechtigten Beanstandungen richtet sich unsere Gewährleistungsverpflichtung nach

unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach Rückempfang der Ware. Schlägt

eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung nach einer angemessenen Frist fehl, kann der Käufer/

Auftraggeber nach seiner Wahl entweder Herabsetzung des Kaufpre ises verlangen oder vom

Vertrag zurücktreten. Die Voraussetzung für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich

nach § 323 BGB.

7.4 Im Rahm en der Gew ährle istung ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Verkäufer

bzw. Auftragnehmer trägt die zum Zwecke der Nachbesserun g  erforde rlichen Fr acht- ,

Abschlepp-, Lohn- und Materialkosten. Der Käufer/ Auftraggeber hat für die Rücksendung der

nachzubessernden Tei le die bi l ligste Versendungsart  zu wählen.   Absch lepp- und

Versandkosten werden vom Käufer/ Auftraggeber getragen, sofern dieser Kaufmann ist und der

Auftrag Gegenstand zum Betrieb seines Handelsgewerbes dient. Bei haushaltsgeräten gelten

die jeweils beigefügten Garantiebedingungen.

7.5 Die Män gelbeseitigung (Nachbesserung) von Einbau- und Reparaturteilen erfolgt im Betrieb des

Auftragnehmers.

7.6 Nur in folgenden Fällen kan n diese M ängelbe seitigung  von einer  andere n Fach werks tatt

durchgeführt werden:

- Nach vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers, wenn das Fahrzeug in Folge des

  Mangels betriebsunfähig wurde und mehr als 30 Kilometer von der Werkstatt des

  Auftragn ehm ers entfe rnt ist.

- Oh ne Zustim mu ng be i zwing endem  Notf all.

Der Kunde hat den Auftragnehmer sofort schriftlich unter Angabe des beauftragten

Betriebes zu unterrichten und hat für die Aufbewahrung aller ausgebauten Teile durch

den Fremdbetrieb bis zur Anerkennung des Gewährleistungsfalles Sorge zu tragen.

7.7 Dem Kunden stehen G ewährleistungsansprüche  nicht zu, wenn der Liefergegenstand derart

verändert wurde, das sich die Ursache des Mangels nicht mehr erkennen läßt oder wenn der

K u n d e  n a c h  e i n b a u t e n  o d e r  R e p a r a t u r e n  a n  m a n g e l h a f t e n  T e i le n  s e l b s t

Nachbesserungsarbeiten vornimmt oder vornehmen lässt, oder wenn der Kunde die für den

Liefergegenstand geltenden Wartungs- und Bedienungsvorschriften missachtet und  der Mangel

deshalb  entstanden ist. Eine Haftung besteht weite r nich t, wen n ein  natürlicher Verschleiß oder

klimatische Einwirkungen vorliegen.

7.8 Besteht bei Kraftfahrzeugen Streit aus diesem Vertrag über das Vorliegen einer

Gewä hrleistung spflicht,  kann u nverzüg lich nach K enntn is des Streitpunktes die zuständige

Sch ieds stelle  des Kraftfahrzeughandwerks angerufen werden, sofern der Auftraggeber

einversta nden ist. Das für den Auftraggeber kostenlose Schiedsstellenverfahren , für dessen

Dauer die Verjährung gehemmt ist, schließt den Rechtsweg nicht aus. Die Schiedsstelle kann

nur angerufen werden, solange der Rechtsweg noch nicht bestr itten wurde. Wird dieser während



eines Schiedsverfahrens eröffnet, stellt die Schiedsstelle ihre Tätig keit  ein (gilt nur für Fahrzeuge

mit einem zulässigen G esamtgew icht von nicht mehr als 2,8 t ).

8. Haftung

8.1 Der  Verkäufer  bzw. Auftragnehmer haftet, unbeschadet des Abschnittes 7, nach den

gesetzlichen Bestim mun gen, so fern der  Käufer/ A uftragge ber Sch adens ersatza nsprüche

geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit , einschließlich  Arglist, Vors atz

oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem

Verkäufer/  Auftragnehmer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelaste t wird, ist die Haftung

auf den vorhersehbaren , typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Sofern der

Schadensersatzanspruch auf einer schuldhaft unterlassenen Mängelbeseitigung be ruht,  ist er im

Hinblick auf Ein- und Ausbaukosten der Höhe nach auf die entsprechenden Sätze der DAT/

Schwacke- Liste begrenzt.  Im Übrigen ist die Schadensers atzhaftung ausgeschlossen , insoweit

haftet der Verkäufer/ Auftragnehm er insbesondere  nicht für Schäden, die nicht am Lieferungs -/

Auftragsgegenstand entstanden sind., es sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung

von Leb en, Körp er und/o der Ge sundh eit.

Dies gilt auch für Schäden die auf Probe- und Überführungsfahrten am Auftragsgegen-

stand entstehen sowie für verluste des in Verwahrung genommenen zusätzlichen Wagen-

inhalts. Die H aftung fü r den Ve rlust von G eld, W ertpapier en (einsc hließlich Sp arbüch er, 

Scheckheften, Scheck- und Kreditkarten), Kostbarkeiten und anderen Wertsachen, die nicht

ausdrücklich in Verwa hrung g enom men  worden  sind, ist - auß er bei Vo rsatz und grober

Fahrlässigkeit - ausgeschlossen.

8.2 Ist kostenfreie Instandsetzung unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden,

ist der Wiederbeschaffungswert am Tage der  Beschädigung zu ersetzen; Höchstgrenze ist der

vom Hers teller e mp fohle ne Verka ufsp reis o der - f alls ein  solcher für den Gegenstand nicht mehr

besteht - der Preis einer gleichartigen, serienmäßigen ausgestatteten Type. Bei Verlust des

verwahrten Wageninhalts wird der Zeitwert ersetzt. Bei Streit über den W iederbeschaffungsw ert

eines Kraftfahrzeuges kann dieser nach Abschnitt 7 Ziffer 8 ermittelt werden.

8.3 Vorlieferanten sind nicht unsere Erfüllungsgehilfen.

8.4 Im Fall eines M angels, der auf e iner fe hlerh aften  Mon tage anleit ung  beru ht, be steh t die

Verpflichtung des Verkäufers zur Sachmangelhaftung nur, wenn die Montage bzw. der Einbau

der verkauften Sache fachkundig durchgeführt wurde. Die fachkundige durchführung hat der

Käufer/ Auftraggeber darzulegen und zu beweisen.

9. Unternehmerrückgriff bei Verkauf an gewerblichen Wiederverkäufer

9.1 Verkauft der Käufer/ Auftraggeber die W are im Rahm en seines gewerblichen Betriebes an einen

Verbraucher (Verbrauchsgüterkauf )  und muß d ie  verkaufte Sache als Folge ihrer

Man gelha ftigk eit wieder zurücknehm en oder hat der Verbraucher den Kaufpreis gemindert, so

stehen dem Käufer die § 478 BGB näher konkretisierten Rechte zu.

9.2 Im Rahmen des Unternehmerrückgriffs sind Schadensersatzansprüche des Käufers uns

gegenüber ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten

10.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Auftragnehmer aus jedem Rechtsgrund 

     gegen den Auftraggeber jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Auftragnehmer das 

             Eigentum an allen gelieferten und eingebauten Teilen vor.

10.2 Im R ahm en ein es or den tliche n Ge schäftsg ange s dür fen d iese  unte r Eige ntum svor behalt

stehenden Gegenstände verarbeitet oder mit anderen Sachen verbunden und vermischt

        werden. An den dad urch entstandenen ne uen Sachen erw erben wir Miteigentum; der 

Anteil berechnet sich nach dem Lieferwert der von uns gelieferten Sache.

10.3 Die  in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Sachen sind sicher und sachgemäß

aufzubewahren und gegen Diebstahl, Feuer und sonstige Gefahren zu versichern. Über sie darf

nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges verfügt werden, insbesondere dürfen



sie nur dann veräußert werden, wenn, falls nicht bar bezahlt wird, das Eigentum auch den

Abnehm ern gegenüber vo rbehalten wird und ihnen die in diesem Abschnitt enthaltenen

Verpflichtungen schriftlich auferlegt werden.

10.4 Alle Forderungen und Ansprüche gegen Dritte, die sich auf die in unserem Eigentum stehenden

Sachen bez iehen, s ind s icherungshalber  an uns abget re ten. An uns abge t re tene

Geldforderungen dürfen vo m K äufe r im R ahm en de s ord nungsgem äße n Ge schäftsg anges in

eigenem Namen  jedoch für unsere Rechnung eingezogen werden  In anderer Weise darf über

diese Forderungen nicht verfügt werden, insbesondere dürfen sie nicht nochmals abgetreten

werden.

10.5 Bei vertragswidrigem Verhalten  des K äufe rs, ins besondere b ei Zahlung sver zug, s ind w ir

berechtigt die Hera usgab e der in un serem  Eigentum  stehen den Sa chen o der Abtr etung der

Herausgabeansprüche des Käufers gegen dritte zu verlangen. Dasselbe gilt, wenn uns eine

wesentliche Verschlechterung der Vermö gensverhältnisse des Käufe rs bekannt wird und

dadurch unsere Ansprüche gefährdet werden. In diesen Fällen können wir die Ermächtigung zur

Veräußerung der gel ieferten Sache und zur Einziehung der  an uns abget re tenen

Geldforderungen widerrufen und die Forderung selbst einziehen.

10.6 Die Geltendmachung unseres Herausgabeanspruches  gemäß  vorstehender Bestimmungen oder

die Pfändung einer in unserem Eigentum stehenden Sache berührt die Durchführung des

Vertrages nicht, insbesondere ergibt sich hieraus kein Rücktritt vom Vertrag.

10.7 Die für uns bestehenden Sicherheiten dienen der Sicherstellung aller Forderungen gegen  den

Käufer. Bei Ü bers iche rung  von m ehr a ls 25 %  gebe n wir a uf Ve rlang en ein en entsprechenden

Teil d er Sic herh eit nach un sere r W ahl fre i.

11. Pfandrecht

11.1 Dem Auftragnehmer steht bei Einabu- und Instandsetzungsarbeiten wegen seiner Forderung aus

dem Vertrag ein vertragliches Pfandrec ht an an d em a ufgrun d des A uftrages  in seinen B esitz

gelangten Geg ens tänd en zu . Es e ntste ht auc h für  früh ere F orde rung en , d ie m it dem

Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Ansonsten gilt das vertragliche Pfandrecht nur,

sow eit Forderungen unbestr i tten s ind oder ein rechtskräf t iger Ti te l  vor l iegt  und der

Auftrag sgege nstand  dem  Auftrag geber g ehört.

11.2 Für die Pfandverkaufsandrohung genügt die Absendung einer schriftlichen Benachrichtigung und

Nachfristsetzung an die letzte, dem Auftragnehmer bekannte Anschrift des Auftraggebers.

12. Zahlungen

12.1 Zahlungen sind b ei Lief erun g ode r Abh olung  sofo rt in ba r ohn e jeden Abzug  zu leis ten. S ie

werden auch bei anderslautender Bestimmung de s Käufers / Auft ragg ebers zue rst au f die

Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptschuld angerechnet, wobei die ältere der

neuere n vorge ht.

12.2 Die  Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen ist

ausgeschlossen. Bei  Kaufleuten kann in diesen Fällen auch kein Zurückbehaltungsrecht geltend

gemacht werden.

12.3 Voraussetzung für einen v ereinba rten (sch riftlich) Skon toabzug  ist, dass gegen den Käufer keine

sonstigen fälligen Forderungen bestehen.

12.4 Zahlungen durch Scheck, Wechsel oder Kreditkarten erfolgt nur zahlungshalber. Die Kosten

hierfür trägt, außer bei Kreditkarten, der Käufer.

12.5 Bei Zahlungsverzug werden unbeschadet weitergehender rechte Verzugszinsen in der

tatsächlich entstandenen Höhe, mindestens aber in Höhe von 5 % jährl ich über dem

Basiszinssatz  (bei Verbrauchern), 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz (bei Unternehmern)

berech net. Wir dürfen auch einen höheren Schaden, der Käufer/ Auftraggeber einen geringeren



oder gar keinen nachweisen.

12.6 Bei Aufträgen, die eine Gesamtsumm e von 5.000,- Euro übersteigt, sind wir berechtigt, bis zu 50

% davon sofort zu verlangen, sofern erhebliche Aufwendungen wie zum Bsp. D urch

materialbeschaffung notwendig sind.

13. Gerich tstand  und E rfüllung sort, Te ilnichtig keit

13.1 Für säm tliche  Ansprüc he au s der  Ges chäf tsve rbind ung  mit V ollkaufleu ten e inschließ lich

Wechsel  -und Scheckforderungen is t  aussch l ieß l icher  Ger ichtss tand der  S itz  des

Auftragnehmers. Der g leiche Gerichtstand gil t ,  wenn der Käufer keinen al lgemeinen

Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthaltsort aus d em  Inland ver legt oder s ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum

Zeitpun kt der K lageerh ebung  nicht bek annt ist.

13.2 Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.

13.3 Bei Unwirksam keit einer Vertragsklausel wird die Wirks amke it aller sonstigen Vereinbarungen

nicht berührt. Insoweit richtet sich dann der Vertragsinhalt nach den gesetzlichen Vorschriften.

13.4 Erk lärun gsfr isten  sind n ur ein gehalten , wen n uns  die Er kläru ng inn erha lb der Frist zugegangen

    Ist.

Hinweis: Wir speichern die für unsere Geschäftsbeziehung notwendigen Daten
im Rahmen der Zulässigkeit des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz , § 33, 34 )


